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RS OGH 1979/4/26 12Os25/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1979

Norm

StGB §28 D

Rechtssatz

Bei mehreren Ausführungshandlungen, die auf Vollendung ein und desselben Delikts gerichtet sind und damit eine

einzige Straftat begründen, ist der Täter wegen Deliktsvollendung in der schwersten Begehungsform zu verurteilen,

auch wenn die vorerst quali8zierte Begehungsform (hier: schwere Nötigung durch Todesdrohung) beim Versuch blieb

und die einfache (hier: Nötigung durch Gewalt) zur Vollendung führte.
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